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Bekanntmachung

des Gesamtergebnisses des Volksbegehrens


„Keine neuen Tagebaue - für eine zukunftsfähige

Energiepolitik”


Vom 18. Februar 2009 

Gemäß § 21 Absatz 4 des Volksabstimmungsgesetzes vom 
14. April 1993 (GVBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 3 
Nummer 11 des Gesetzes vom 20. April 2006 (GVBl. I S. 46, 47) 
geändert worden ist, stellte das Präsidium des Landtages Bran
denburg in seiner 49. Sitzung am 18. Februar 2009 das Gesamt
ergebnis des Volksbegehrens „Keine neuen Tagebaue – für eine 
zukunftsfähige Energiepolitik” durch Beschluss fest: 

Zahl der in den Abstimmungsbehörden 
ausgelegten Listen: 424 

Zahl der geleisteten Eintragungen: 25 633 

Zahl der ungültigen Eintragungen: 1 132 

Zahl der gültigen Eintragungen: 24 501 

Zahl der noch nicht entschiedenen Widersprüche: 0 

Zahl der noch möglichen Widersprüche: 0 

Es wird festgestellt, dass das Volksbegehren nicht zustande ge
kommen ist, da nicht mindestens 80 000 Stimmberechtigte 
dem Volksbegehren zugestimmt haben. 

Potsdam, den 18. Februar 2009 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Beschluss 

des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg


zur Änderung der Geschäftsordnung des

Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg


Die Geschäftsordnung des Verfassungsgerichts des Landes Bran
denburg vom 17. Dezember 1998 (GVBl. 1999 I S. 2) wird wie 
folgt geändert: 

1.	 § 6 wird ersatzlos gestrichen. Die folgenden Paragraphen 
werden in der Bezifferung entsprechend angepasst. 

2.	 § 11 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Beim Ausscheiden eines Mitglieds des Verfassungsgerichts 
übernimmt dessen Nachfolgerin oder Nachfolger dessen 
Verfahren als Berichterstatterin oder Berichterstatter. Ist ei
ne Zuordnung der Nachfolgerin oder des Nachfolgers nicht 
möglich, werden die Verfahren der ausgeschiedenen Mit
glieder – beginnend mit dem dem Aktenzeichen nach ältes
ten Verfahren – in alphabetischer Reihenfolge der Nach
namen der neu eingetretenen Mitglieder des Verfassungs
gerichts auf diese übertragen. 

3.	 Es wird in § 11 folgender weiterer Absatz als Abs. 3 einge
fügt: 

Scheidet ein Mitglied des Verfassungsgerichts aus, bevor 
ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt ist, werden 
dessen Verfahren entsprechend Absatz 1 Sätze 2 und 3 wie 
Neueingänge auf die Mitglieder des Verfassungsgerichts 
als Berichterstatterinnen oder Berichterstatter verteilt. 

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

4.	 § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

Vor den Verhandlungs- oder Beratungsterminen hat die 
Präsidentin oder der Präsident den Mitgliedern des Verfas
sungsgerichts eine Abschrift der Voten und der weiteren für 
die Verhandlung oder Beratung erforderlichen Schrift
stücke zuzuleiten. 

5.	 In § 14 Abs. 1 S. 1 wird das Wort „Tagesordnung“ durch 
die Worte „zur Verhandlung oder Beratung anstehenden 
Verfahren“ ersetzt. 

Potsdam, den 15. Januar 2009 

Weisberg-Schwarz Prof. Dawin 
Prof. Dr. Dombert Prof. Dr. Harms-Ziegler 
Havemann Dr. Jegutidse 
Dr. Knippel Dr. Schöneburg 
Prof. Dr. Schröder 
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Bekanntmachung der Ordnung

über die Erhebung von Kirchensteuern im


Erzbistum Berlin

(Kirchensteuerordnung – KiStO kath.)


vom 30. Dezember 2008


Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 358) wird nachstehend 
die von mir anerkannte Kirchensteuerordnung bekannt ge
macht. 

Potsdam, den 30. Januar 2009 

Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuern 

im Erzbistum Berlin


(Kirchensteuerordnung – KiStO kath.)


I. Besteuerungsrecht 

§ 1 Erzbistumskirchensteuer 

Das Erzbistum Berlin erhebt Kirchensteuern zur Deckung der 
Ausgaben des Erzbistums, der Kirchengemeinden, der katholi
schen Einrichtungen und für sonstige kirchliche Zwecke. 

II. Kirchensteuerpflicht 

§ 2 Steuerpflichtige Personen 

Steuerpflichtig sind alle Angehörigen der Katholischen Kirche, 
die im Erzbistum Berlin ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Sinne der §§ 8 und 9 der Abgabenordnung ha
ben. 

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem ersten Tag des Kalender
monats, der auf die Begründung des Wohnsitzes oder gewöhn
lichen Aufenthaltes im Geltungsbereich dieser Steuerordnung 
oder auf die Aufnahme in die Katholische Kirche folgt. 

(2) Die Steuerpflicht endet 

a)	 bei Wegzug mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der 
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Geltungsbereich 
dieser Steuerordnung aufgegeben worden ist, 

b)	 bei dem Tode des Steuerpflichtigen mit Ablauf des Sterbe
monats, 

c)	 bei Abgabe einer Austrittserklärung nach Maßgabe der lan
desrechtlichen Bestimmungen. 

(3) Besteht die Kirchensteuerpflicht nicht während des ganzen 
Kalenderjahres, so wird für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem die Kirchensteuerpflicht bestanden hat, ein Zwölftel des 
Betrages erhoben, der sich bei ganzjähriger Steuerpflicht als 
Kirchensteuer ergäbe. Dies gilt nicht, wenn gleichzeitig die un
beschränkte Einkommensteuerpflicht beginnt oder endet. 

(4) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag
steuer erhoben, ist Absatz 3 nicht anzuwenden. Kapitalerträge 
unterliegen insoweit nur dann der Kirchensteuer, wenn im Zeit
punkt des Zuflusses eine Kirchensteuerpflicht besteht. 

III. Arten und Höhe der Kirchensteuer 

§ 4 Steuerarten 

(1) Kirchensteuern können erhoben werden als 

a)	 Kirchensteuer vom Einkommen in einem vom Hundertsatz 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), 

b)	 Mindestkirchensteuer, 

c)	 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe, 

d)	 Ortskirchgeld. 

(2) Über die Höhe und die Art der zu erhebenden Kirchen
steuer nach Buchstaben a), b) und c) beschließt das Erzbistum 
Berlin durch Kirchensteuerbeschluss im Voraus. 

(3) Über die Höhe und die Art des Ortskirchgeldes beschließen 
die Kirchenvorstände der Gemeinden nach Maßgabe einer erz
bischöflichen Rahmenordnung. 

IV. Bemessungsgrundlagen 

§ 5 Kirchensteuer vom Einkommen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird nach der Steuer be
messen, die der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige nach 
dem Einkommensteuergesetz (EStG) zu entrichten hat. Für die 
Berechnung der Kirchensteuer ist § 51a EStG maßgebend. 

(2) Wird die Einkommensteuerfestsetzung geändert, so sind 
Kirchensteuerbescheide von Amts wegen durch neue Beschei



16 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 2 vom 24. Februar 2009 

de zu ersetzen, die der Änderung Rechnung tragen. Dies gilt 
auch dann, wenn ein zu ersetzender Bescheid unanfechtbar ge
worden ist. 

§ 6 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
wird nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Anknüp
fung an den Lebensführungsaufwand bemessen. Bemessungs
grundlage ist das zu versteuernde Einkommen beider Ehegatten 
im Sinne des § 2 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes; § 5 
Abs. 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
wird nach einem gestaffelten Satz erhoben. 

V. Erhebung der Kirchensteuern 

§ 7 Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

Die Kirchensteuern sind von allen Steuerpflichtigen nach fes
ten und gleichmäßigen Maßstäben zu erheben. 

§ 8 Mehrfacher Wohnsitz, Betriebsstättenbesteuerung 

(1) Steuerpflichtige mit einem Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt auch außerhalb des Geltungsbereiches dieser Kir
chensteuerordnung werden zur Kirchensteuer nur herangezo
gen, wenn sie innerhalb des Geltungsbereiches dieser Kirchen
steuerordnung zur Einkommensteuer veranlagt werden oder 
Lohnsteuer oder Kapitalertragsteuer im Wege des Abzugsver
fahrens entrichten. Die anderwärts erhobenen Kirchensteuern 
vom Einkommen und das besondere Kirchgeld in glaubensver
schiedener Ehe werden angerechnet. 

(2) Wird von Steuerpflichtigen Kirchensteuer außerhalb des Gel
tungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung einbehalten und 
ist dort der Hebesatz niedriger als innerhalb des Geltungsberei
ches dieser Kirchensteuerordnung, so ist bei der Veranlagung 
zur Einkommen- und Kirchensteuer der innerhalb des Gel
tungsbereiches dieser Kirchensteuerordnung geltende Hebesatz 
anzuwenden. Wird an der Betriebsstätte oder durch den nach 
§ 44 Abs. 1 EStG zum Steuerabzug Verpflichteten keine Kir
chensteuer einbehalten, so wird der Steuerpflichtige oder die 
Steuerpflichtige zur Kirchensteuer veranlagt. 

§ 9 Ehegattenbesteuerung in glaubens- und konfessionsver
schiedenen Ehen 

(1) Von Steuerpflichtigen, die mit ihrem Ehegatten, der keiner 
steuerberechtigten (in Sachsen-Anhalt: steuererhebenden) Re
ligionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), zur 
Einkommensteuer zusammen veranlagt werden, wird Kirchen
steuer vom Einkommen oder besonderes Kirchgeld in glau
bensverschiedener Ehe erhoben. 

(2) Von den Kirchensteuern nach Absatz 1 wird die jeweils hö
here Steuer erhoben. Zahlungen auf die niedrigere Steuer wer
den angerechnet. 

(3) Für Steuerpflichtige im Land Berlin, deren Ehegatte einer 
anderen steuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehört 
(konfessionsverschiedene Ehe), mit der eine Vereinbarung über 
die Aufteilung des Betrages, der im Falle der konfessionsglei
chen Ehe festzusetzen wäre, nicht besteht, gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. 

§ 10 Verzinsung und Säumniszuschläge 

Die §§ 233 bis 240 der Abgabenordnung sind nicht anzuwen
den. 

§ 11 Erlass, Stundung, Niederschlagung 

(1) Kirchensteuern können ganz oder teilweise erlassen wer
den, soweit ihre Einziehung nach Lage des einzelnen Falles un
billig wäre. 

(2) Kirchensteuern können gestundet werden, wenn ihre Ein
ziehung mit erheblichen Härten für den Steuerpflichtigen ver
bunden ist. 

(3) Kirchensteuern können niedergeschlagen werden, wenn fest
steht, dass die Vollstreckung keinen Erfolg haben wird oder die 
Kosten der Vollstreckung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen. 

(4) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanzbe
hörden übertragen ist, kann das Finanzamt Kirchensteuern wie 
die Maßstabsteuer erlassen, stunden und niederschlagen. 

VI. Verwaltung der Kirchensteuern 

§ 12 Verwaltung 

(1) Die Verwaltung der Kirchensteuern kann ganz oder teil
weise den Finanzbehörden übertragen werden. 

(2) Über Erlass, Stundung und Niederschlagung von Kirchen
steuern entscheidet unbeschadet der Bestimmung des § 11 Abs. 4 
das Erzbischöfliche Ordinariat Berlin. 

(3) Soweit die Verwaltung der Kirchensteuern den Finanz
behörden nicht übertragen worden ist, erteilt das Erzbischöfli
che Ordinariat Berlin – Kirchensteuerstelle – dem Steuerpflich
tigen einen Kirchensteuerbescheid. Dieser muss die Höhe der 
Kirchensteuer für den Erhebungszeitraum und eine Rechts
behelfsbelehrung enthalten. Er soll ferner die Bemessungs
grundlage und eine Anweisung, wo, wann und wie die Steuer 
zu entrichten ist, sowie gegebenenfalls die Höhe und die Fäl
ligkeitstermine der Vorauszahlungen enthalten. Der Kirchen
steuerbescheid ist dem Steuerpflichtigen oder der Steuerpflich
tigen bekannt zu geben. 
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§ 13 Steuergeheimnis 

Alle mit der Kirchensteuerverwaltung betrauten Personen und 
Einrichtungen sind verpflichtet, das Steuergeheimnis nach 
Maßgabe der staatlichen Bestimmungen zu wahren. 

VII. Rechtsbehelfe 

§ 14 Rechtsweg 

Gegen die Heranziehung zur Kirchensteuer ist der Rechtsweg 
entsprechend dem maßgebenden Kirchensteuergesetz gegeben. 

§ 15 Widerspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Verwaltungsgericht ist die 
Heranziehung zur Kirchensteuer im Widerspruchsverfahren 
nachzuprüfen. 

(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe des Verwaltungsakts (Steuerbescheids) schriftlich oder 
zur Niederschrift im Land Berlin bei der Widerspruchsbehörde 
und in den Ländern Brandenburg und Sachsen-Anhalt bei der 
Behörde, die den Verwaltungsakt erlassen hat, zu erheben. 

(3) Der Widerspruch ist im Land Berlin beim Erzbischöflichen 
Ordinariat Berlin zu erheben. In den Ländern Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt ist der Widerspruch, soweit es sich um einen 
Bescheid einer Finanzbehörde handelt, bei dieser zu erheben, 
die darüber erst nach Anhörung des Erzbischöflichen Ordinari
ates entscheidet, anderenfalls das Erzbischöfliche Ordinariat. 

(4) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und zuzustellen. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind anzuwenden, soweit entsprechend 
dem maßgebenden Kirchensteuergesetz der Verwaltungsrechts
weg gegeben ist. 

§ 16 Einspruchsverfahren 

(1) Vor Erhebung der Klage beim Finanzgericht ist die Heranzie
hung zur Kirchensteuer im Einspruchsverfahren nachzuprüfen. 

(2) Der Einspruch ist im Land Mecklenburg-Vorpommern 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts 
(Steuerbescheids) schriftlich oder zur Niederschrift beim zu
ständigen Finanzamt zu erheben. 

(3) Die Einspruchsentscheidung ist zu begründen, mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen und bekannt zu geben. Ist 
die Verwaltung der Kirchensteuer gemäß § 12 Abs. 1 den Fi

nanzämtern übertragen, so entscheidet das zuständige Finanz
amt im Benehmen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat über 
den Einspruch. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind anzuwenden, soweit entsprechend 
dem maßgebenden Kirchensteuergesetz der Finanzrechtsweg 
gegeben ist. 

§ 17 Wirkung des Rechtsbehelfs 

(1) Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Ver
pflichtung zur Zahlung der Kirchensteuer nicht aufgeschoben. 

(2) Auf Antrag kann das Finanzamt bzw. das Erzbischöfliche 
Ordinariat die Vollziehung bis zur Entscheidung über den 
Rechtsbehelf aussetzen. 

(3) Die Aussetzung kann von einer Sicherheitsleistung abhän
gig gemacht werden. 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Kirchensteuerordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2009 
in Kraft. 

Berlin, den 30. Dezember 2008 

J.-Nr.: B/A- 491/08 
III-bj/ti 

Siegel 

Georg Kardinal Sterzinsky

Erzbischof von Berlin


Manfred Ackermann

Cancellarius Curiae


Staatlich anerkannt


Potsdam, den 30. Januar 2009


Minister der Finanzen

des Landes Brandenburg


Rainer Speer
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Bekanntmachung

des Kirchensteuerbeschlusses des Erzbistums Berlin


vom 30. Dezember 2008


Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 18. Dezember 2008 (GVBl. I S. 358) wird nachste
hend der von mir anerkannte Kirchensteuerbeschluss bekannt 
gemacht. 

Potsdam, den 30. Januar 2009 

Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Kirchensteuerbeschluss des Erzbistums Berlin 

§ 1 Arten der Kirchensteuer 

Im Erzbistum Berlin werden von den Angehörigen der Katholi
schen Kirche Kirchensteuern erhoben als: 

1.	 Kirchensteuer vom Einkommen in einem vom Hundertsatz 
der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), 

2.	 Mindestkirchensteuer, 

3.	 besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe. 

§ 2 Höhe der Kirchensteuer vom Einkommen 

(1) Die Kirchensteuer vom Einkommen wird von den der Ein
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) unterliegen
den Einkünften erhoben. Sie beträgt, sofern im folgenden nicht 
anders geregelt, 9 v. H. der Einkommensteuer (Lohnsteuer, Ka
pitalertragsteuer), höchstens jedoch 3 v. H. (für Sachsen-An
halt 3,5 v. H.) des im Steuerbescheid ausgewiesenen zu ver
steuernden Einkommens (Höchstsatz). 

(2) Wird die Kirchensteuer als Zuschlag zur Lohnsteuer oder 
als Zuschlag zur Kapitalertragssteuer erhoben, unterliegt diese 
Kirchensteuer nicht der Kappung. Dies gilt auch für die Kir
chensteuer, die auf die nach § 32d Abs. 3 und 4 i. V. m. Abs. 1 
Einkommensteuergesetz (EStG) ermittelte Einkommensteuer 
erhoben wird. 

(3) In Mecklenburg-Vorpommern wird abweichend von Absatz 1 
ein Mindestbetrag erhoben, sofern Einkommen-(Lohn-)steu

er festgesetzt wird. Er beträgt jährlich 3,60 Euro, monatlich 
0,30 Euro, wöchentlich 0,07 Euro, täglich 0,00 Euro. Bei der 
Erhebung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Kapitalertrag
steuer wird keine Mindestkirchensteuer erhoben. 

§ 3 Besonderes Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 

(1) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
wird erhoben 

1.	 von Steuerpflichtigen, deren Ehegatte keiner kirchensteu
erberechtigten (in Sachsen-Anhalt: steuererhebenden) Re
ligionsgemeinschaft angehört (glaubensverschiedene Ehe), 
wenn die Eheleute zur Einkommensteuer zusammen veran
lagt werden, 

2.	 in den Ländern Berlin und  Brandenburg auch von Steuer
pflichtigen, deren Ehegatte einer anderen kirchensteuer
berechtigten Religionsgemeinschaft angehört (konfessions
verschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur Einkommen
steuer zusammen veranlagt werden und wenn eine Verein
barung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Kirchensteuergesetzes 
des Landes Berlin bzw. § 5 Abs. 2 Satz 1 des Brandenbur
gisches Kirchensteuergesetzes mit der anderen Religions
gemeinschaft nicht besteht. 

(2) Das besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe be
trägt (Kirchgeldtabelle): 

Stufe Bemessungsgrundlage 
(zu versteuerndes 
Einkommen nach 

jährliches 
Kirchgeld 

monatliches 
Kirchgeld 

§ 2 Abs. 5 EStG unter 
Berücksichtigung des 

§ 51a EStG 

Euro Euro Euro 

1 30.000 bis 37.499 96 8 
2 37.500 bis 49.999 156 13 
3 50.000 bis 62.499 276 23 
4 62.500 bis 74.999 396 33 
5 75.000 bis 87.499 540 45 
6 87.500 bis 99.999 696 58 
7 100.000 bis 124.999 840 70 
8 125.000 bis 149.999 1.200 100 
9 150.000 bis 174.999 1.560 130 
10 175.000 bis 199.999 1.860 155 
11 200.000 bis 249.999 2.220 185 
12 250.000 bis 299.999 2.940 245 
13 300.000 und mehr 3.600 300 

§ 4 Berechnungsgrundlagen 

Für die Berechnung der Kirchensteuer ist § 51a des Einkom
mensteuergesetzes (EStG) maßgebend. 
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§ 5 Bemessung der Kirchensteuer bei Pauschalierung der 
Lohnsteuer 

(1) Wird Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschal
sätzen nach den §§ 37b, 40, 40a Absätze 1, 2a bis 5, 40b EStG 
erhoben, so beträgt die Kirchensteuer 5 v. H. der pauschalen 
Lohnsteuer. 

(2) Weist der Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der 
Lohnsteuer nach, dass einzelne Empfänger keiner kirchen
steuererhebenden Körperschaft angehören, so ist insoweit Kir
chensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer be
trägt die Kirchensteuer 9 v. H. der pauschalen Lohnsteuer. 

Weist der Zuwendende in Fällen der Pauschalierung nach § 37b 
EStG nach, dass einzelne Empfänger der Sachzuwendung kei
ner kirchensteuererhebenden Körperschaft angehören, so ist in
soweit Kirchensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Empfän
ger beträgt die Kirchensteuer 9 v. H. der pauschalen Lohnsteuer. 

(3) Kann die Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer nicht 
durch Individualisierung der jeweils steuerberechtigten Kirche 
zugeordnet werden, so ist sie von der Finanzverwaltung im Ver
hältnis von 70 v. H. für die Evangelische Kirche und 30 v. H. 
für die Katholische Kirche im Land Brandenburg, 90 v. H. zu 
10 v. H. im Land Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-
Anhalt 73 v. H. zu 27 v. H. aufzuteilen und abzuführen. 

Im Land Berlin ist sie von der Finanzverwaltung im Verhältnis 
von 69,97 v. H. für die Evangelische Kirche, 29,97 v. H. für die 
Römisch-Katholische Kirche und 0,06 v. H. für die Katholi
sche Kirchengemeinde der Alt-Katholiken aufzuteilen und ab
zuführen. 

§ 6 Inkrafttreten 

Dieser Kirchensteuerbeschluss tritt mit Wirkung vom 1. Janu
ar 2009 in Kraft. 

Berlin, 30. Dezember 2008 

J.-Nr.: B/A- 495/08 
III-bj/ti 

Siegel 

Georg Kardinal Sterzinsky

Erzbischof von Berlin


Manfred Ackermann

Cancellarius Curiae


Staatlich anerkannt


Potsdam, den 30. Januar 2009


Minister der Finanzen 
des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 
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